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Antrag 

der Abgeordneten Ralf Stadler, Stefan Löw, Richard Graupner, Christian Klingen, 
Jan Schiffers, Christoph Maier und Fraktion (AfD) 

Ausnahmegenehmigung für Sportschützen nach § 14 Waffengesetz 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
die derzeitige Regelung nach § 14 Abs. 2 Waffengesetz (WaffG) i. V. m Nr. 14.2.1 All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) für die Dauer der 
Corona-Beschränkungen ausgesetzt wird, welche eine schießsportliche Betätigung ein-
mal pro Monat, also 12 Mal bzw. 18 Mal verteilt über das ganze Jahr fordert, um das 
sog. Bedürfnis für Sportschützen nachzuweisen. Daher soll für die Zeit ab Mitte März 
bis zur Wiederaufnahme des Betriebs an Schießständen eine Ausnahmeregelung ge-
schaffen werden, welche das nicht mögliche Ausüben des Schießsportes anteilig be-
rücksichtigt und so auch bei einer weniger oft betriebenen schießsportlichen Betäti-
gung, als in der WaffVwV geforderten, ein Bedürfnis gegeben ist. 

 

 

Begründung: 

Aufgrund der laufenden Beschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz sind auch 
Schießstände von Schützenvereinen betroffen, sodass die schießsportliche Betätigung 
seit Mitte März 2020 in ganz Bayern nicht mehr möglich war. 

Daher konnten betroffene Sportschützen auch keinen Eintrag ins Schießbuch nachwei-
sen. 

Der Erwerb z. B. einer Waffenbesitzkarte wurde dadurch unmöglich gemacht, da eine 
zeitliche Lücke seit März 2020 entstanden ist. 

Daher soll es für die Zeit ab Mitte März 2020 bis zur Wiederaufnahme des Betriebs an 
Schießständen eine Ausnahmeregelung geben, die dieser von den Sportschützen un-
verschuldeten Situation Rechnung trägt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Stefan Löw, Richard Graupner u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 18/7994 

Ausnahmegenehmigung für Sportschützen nach § 14 Waffengesetz 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Richard Graupner 
Mitberichterstatter: Alfred Grob 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 
und Sport federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem 
Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 23. Sitzung am 24. Juni 
2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Stefan Löw, Richard Graupner, Christian 
Klingen, Jan Schiffers, Christoph Maier und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/7994, 18/9863 

Ausnahmegenehmigung für Sportschützen nach § 14 Waffengesetz 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Enthaltungen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
55. Plenum, 08.10.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 
zur 55. Vollsitzung am 8. Oktober 2020


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/7994 vom 22.05.2020
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/9863 des KI vom 24.06.2020
	Beschluss des Plenums 18/10372 vom 08.10.2020
	Plenarprotokoll Nr. 55 vom 08.10.2020

